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Rundschreiben 01 aus 11/2018 19.11.2018

Entwicklung EU-Förderung ab 2023
Das EU-Imkereiprogramm soll von der EU-Kommission neu
ausgestaltet werden.
Ziel der Kommission ist, die Imkerei und Bienenhaltung
aufzuwerten. Daher wird das Imkereiprogramm aus den
Marktordnungen herausgenommen und in die GAP-Strategieplan-
Verordnung als „Sektorprogramm Bienenzucht“ aufgenommen.
Die Programmerstellung wird dadurch verändert.

Dem Programm liegt künftig eine Interventionslogik zu Grunde.
Aus Bedarfen werden Ziele formuliert und Maßnahmen
abgeleitet. Die Maßnahmen bzw. ihr Erfolg werden künftig
„messbar“ sein müssen. Hierzu wird jede Maßnahme bzw. deren
Ergebnis und Wirkung mittels Indikatoren zu beurteilen sein.

Unser Fazit: Es wird noch komplizierter

Fortbildungen und technische Hilfen Haushaltsjahr 2019
NRW
Antragsfrist Eingang Geschäftsstelle Mayen: 15.12.2018
Danach Sichtung der eingegangenen Anträge und Bekanntgabe
der Förderhöhen je anerkannter Veranstaltung bzw. Höhe der
Eigenbeteiligung bei den technischen Hilfen.

RLP
Antragsfrist Eingang Geschäftsstelle Mayen: 15.12.2018
Danach Sichtung der eingegangenen Anträge und Bekanntgabe
der Förderhöhen je anerkannter Veranstaltung bzw. Höhe der
Eigenbeteiligung bei den förderfähigen technischen Hilfen.
[vgl. hierzu auch RS 01 aus 08-2018]

Vordrucke für NRW und RLP finden sie unter:
https://imkerverbandrheinland.de/richtlinien-und-formulare/

https://imkerverbandrheinland.de/richtlinien-und-formulare/


Die EU-Prüfstellen weisen uns mit Nachdruck darauf hin, dass
ausschließlich nur noch Originale (Honorarrechnungen,
Bankbelege, Anwesenheitslisten, etc.) und im Original
unterschriebene Anträge anerkannt werden. Das Nachreichen von
Originalen bei bereits den EU-Abrechnungsstellen vorliegenden
Anträgen wird von dort abgelehnt.

Honiganalysen
Unsere Imker können ihren Honig analysieren lassen (Teil- und
Vollanalysen, Pollenanalyse). Die Analysekosten bestreiten wir aus
der EU-Förderung. Entsprechende Vordrucke haben wir auf unsere
Homepage zum Download bereitgestellt.
Gefördert werden max. zwei Honiganalysen pro Imker im Zeitraum
01.08. einen Jahres bis zum 31.07. des darauffolgenden Jahres.
Für Sie als Antragsteller fallen nur ein Glas Honig und die
Portokosten für den Versand an.

Mitgliederdatenbank
Der beabsichtigte Termin konnte leider nicht gehalten werden.
Unsere Wünsche an die Leistungsfähigkeit dieser Datenbank
haben die Programmierer schier verzweifeln lassen. Mit Blick auf
die anstehenden Schulungen der Vereinsvorstände auf die neue
Datenbank entspannt sich die Situation merklich, denn für die
Schulungen haben wir nun das ganze Jahr 2019 Zeit.

Mitglieder- und Bienenvölkerentwicklung 2018 | Stand: 04.10.2018

Mitglieder (Vollmitglieder und Förderer gesamt)
10.462 (+10,8%)

darunter weibliche Mitglieder: 2.462 (+8,2%)
darunter Jugendliche: 248 (-5,7%)

Bienenvölker gesamt: 66.190 (+9,6%)

Diese positive Entwicklung ist der Garant für die seit Jahren
unveränderten Mitgliedsbeiträge im Imkerverband Rheinland e.V.

Seminare/Vorträge mit Frau Dr. Pia Aumeier in RLP
Wir haben Sonderkonditionen mit Frau Dr. Aumeier für RLP
aushandeln können. Hierzu ergeht in den nächsten Tagen ein
Sonderrundschreiben an die Kreisimkerverbände und Vereine in
RLP. Wir versprechen uns von dem dort näher beschriebenen
Angebot eine hohe Inanspruchnahme.

Mit freundlichen Grüßen
IMKERVERBAND RHEINLAND E.V.

Sonstiges
(Hier verweisen wir auf uns zwischenzeitlich zugegangene Informationen rund
um die Biene/Imkerei):

Verpackungsverordnung ab 01.01.2019
Sehr geehrte Mitglieder des erweiterten Präsidiums, liebe Honigobleute der
Imker- und Landesverbände, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der



Verbandsgeschäftsstellen,

seit kurzem hat nun auch die Zentrale Stelle Verpackungsregister im Rahmen
einer Online-Veröffentlichung klar gestellt, wie der Begriff „gewerbsmäßig“ im
Sinne des Verpackungsgesetzes auszulegen ist. Dazu wurden
Anwendungshinweise für die Land- und Forstwirtschaft veröffentlicht und mit
konkreten, auf die Imkerei bezogene Fallbeispiele untermauert.

Die Zentrale Stelle bestätigt damit jetzt offiziell die Position des D.I.B., die auf den
der Geschäftsstelle schriftlich vorliegenden Stellungnahmen der Ministerien von
„Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ und „Ernährung und
Landwirtschaft“ beruht.

Wir bitten Sie um freundliche Kenntnisnahme der beigefügten News und des
Merkblatts zum Verpackungsgesetzes mit der Bitte um Weiterleitung dieser
Information. Zugleich finden Sie diese auch online auf unserer Homepage unter
https://deutscherimkerbund.de/download_db.php?katalog_id=0&id=524 bzw.
https://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads/satzung_richtlinien/Merkbla
tt_Verpackungsgesetz_2018_11_14_frei.pdf

Haben Sie Fragen oder Anregungen, freuen wir uns über Ihre Nachricht.

Mit freundlichen Grüßen
Olaf Lück

DEUTSCHER IMKERBUND E.V.
Villiper Hauptstr. 3
53343 Wachtberg
Tel. 0228/932920
Fax: 0228/321009
deutscherimkerbund@t-online.de

Sehr geehrter Herr Franciszak, sehr geehrter Herr Mohr,

vorab herzlichen Dank für den freundlichen Empfang unseres Geschäftsführers,
Herrn Dietrich Bartsch, am 12. November in Ihrem Hause.
Anbei wunschgemäß die Textentwürfe und die entsprechenden Flyer zu einer
möglichen Fachexkursion nach Usbekistan bzw. Sizilien.
Gerne werden wir in den kommenden Tagen diesbezüglich wieder auf Sie
zukommen,
stehen aber zwischenzeitlich selbstverständlich für evtl. Rückfragen zur
Verfügung.

Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Dieter Meier
Verkaufsleiter
Besuchen Sie uns auf unserer neuen Internetseite: www.verbandsreisen.de

RDB Reisedienst Bartsch GmbH
Neichener Heide 18
D-53604 Bad Honnef

https://deutscherimkerbund.de/download_db.php?katalog_id=0&id=524
https://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads/satzung_richtlinien/Merkblatt_Verpackungsgesetz_2018_11_14_frei.pdf
https://deutscherimkerbund.de/userfiles/downloads/satzung_richtlinien/Merkblatt_Verpackungsgesetz_2018_11_14_frei.pdf
mailto:deutscherimkerbund@t-online.de
www.verbandsreisen.de
http://www.verbandsreisen.de/
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Merkblatt zum Verpackungsgesetz 
 
Am 1. Januar 2019 tritt das Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrenn-
terfassung von wertstoffhaltigen Abfällen (Verpackungsgesetz) in Kraft und löst damit 
die bisherige Verpackungsverordnung ab. Ziel ist eine Verpackungsentsorgung auf 
einer nachhaltigen und wettbewerbsneutralen Grundlage. 
 
VerpackV und VerpackG gelten für alle gewerbsmäßig einzustufenden Hersteller, die 
mit Ware befüllte und beim Endverbraucher anfallende Verpackungen in Verkehr 
bringen. Auch Online-Händler sind davon betroffen. 
 
Systembeteiligungspflichtige Verpackungen werden als mit Ware befüllte Verkaufs- 
und Umverpackungen definiert, die nach Gebrauch mehrheitlich beim Endverbrau-
cher als Abfall anfallen; diese sind zu 100 Prozent bei entsprechenden Rücknahme-
systemen zu lizenzieren. 
 
Gewerbsmäßig tätige Hersteller sind zukünftig dazu verpflichtet, sich vor dem Inver-
kehrbringen von Verpackungen bei der neu geschaffenen Zentralen Stelle registrie-
ren zu lassen. Ohne eine solche Registrierung dürfen Produkte in systembeteili-
gungspflichtigen Verpackungen nicht zum Verkauf angeboten werden.  
Ein Hersteller ist dabei derjenige Vertreiber (Inverkehrbringer), der verpackte Ware 
erstmalig gewerbsmäßig in den Verkehr bringt. Imker, die 30 Völker als Liebhaberei 
(Hobby) bewirtschaften, sind keine gewerbsmäßigen Hersteller. 
 
Die Zentrale Stelle Verpackungsregister stellt klar, dass derjenige, der Verpackungen 
lediglich im Rahmen eines „Hobbies“ befüllt und anschließend an Dritte abgibt, nicht 
von der Systembeteiligungspflicht nach § 7 VerpackG betroffen ist. Damit entfällt zu-
gleich die Verpflichtung, sich gem. § 9 VerpackG bei der Zentralen Stelle zu registrie-
ren und regelmäßige Meldungen gem. § 10 VerpackG abzugeben (vgl. 
https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/FAQ/FAQ_Kleinstinverkehrbringe
r_gewerbsmaessiges_Inverkehrbringen.pdf). 
 
Gewerbsmäßig ist jede auf Gewinnerzielung gerichtete angelegte selbständige Tä-
tigkeit. Nach der Regelung des § 13 a EStG von 2015 sind die Imkereien bis zu 30 
Völkern steuerfrei, da hier kein Gewinn erzielt werden kann. Es liegt somit keine Ge-
winnnerzielungsabsicht vor. Bis zu diesem Bereich liegt somit keine Gewerbsmäßig-
keit vor, sondern es geht um reine Liebhaberei. Der Honig, der verkauft wird, dient 
dazu einen Teil des Aufwandes für dieses Hobby zu decken. 
 
Diejenigen Imker, die ihre Tätigkeit gewerbsmäßig ausüben (Gewinnerzielungsab-
sicht, Verluste werden steuerlich geltend gemacht), haben zunächst  grundsätzlich 
sämtliche Herstellerpflichten nach dem neuen VerpackungsG zu erfüllen.  Es bleibt 
jedoch die Befreiung von der Systembeteiligungspflicht erhalten, wenn eine Mehr-
wegverpackung (§ 12 Nr. 1 VerpackG) oder eine vorlizensierte Serviceverpackung 
(§ 7 VerpackG) verwendet wird. 
 
 
 
 



https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/FAQ/FAQ_Kleinstinverkehrbringer_gewerbsmaessiges_Inverkehrbringen.pdf

https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/FAQ/FAQ_Kleinstinverkehrbringer_gewerbsmaessiges_Inverkehrbringen.pdf
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In § 12 werden grundsätzlich Mehrwegverpackungen von der Lizensierungspflicht 
ausgenommen. Es wird nicht näher beschrieben, ob dies nun explizit Pfandverpa-
ckungen sein müssen. Aber: Es muss eine Wiedererkennbarkeit der Verpackung 
vorhanden und ein Mehrwegsystem sichergestellt sein sowie möglichst ein An-
reizsystem zur Rückgabe geschaffen werden. Pfand schafft diesen zusätzlichen An-
reiz das Glas zurückzubringen und sollte daher überall dort, wo es möglich ist, einge-
führt werden. Zudem muss auf dem Glas selbst diese Möglichkeit „Mehrweg- oder 
Mehrweg-Pfandglas bzw. Pfandglas“ vorhanden sein. Früher genügte dieser Hinweis 
am Verkaufsort, dies reicht nicht mehr aus. In den Gewährverschluss können die Be-
griffe eingedruckt werden.  
Wenn die Bezeichnung Pfandglas angegeben wird, muss auch Pfand genommen 
und rückerstattet werden.  
 
Zumindest die Möglichkeit der Rücknahme kann auch an anderen Verkaufsstellen als 
nur bei Privatverkauf eingerichtet werden. Ein aufgestellter Korb mit einem Schild 
„Hier Rückgabe“ reicht dazu schon aus. Dies ist sogar in den Supermärkten in den 
Regionalecken, wo der Honig der Imker meist verkauft wird, oft problemlos möglich. 
Viele Geschäfte wie Bäckereien, Metzgereien, Getränkemärkte, Postfilialen sind aber 
auch durchaus bereit, die Gläser gegen Pfand zu verkaufen und zurück zu nehmen. 
Hier ist es eine Verhandlungssache.  
 
Das Imker-Honigglas hat einen hohen Wiedererkennungswert und wird schon per se 
als ein Mehrwegglas angesehen.  
 
Bei dem 30 g Glas und den Verpackungen (Tragetaschen, Geschenkkartons), die 
der Deutsche Imkerbund verkauft erfolgt eine Vorlizenzierung durch den Deutschen 
Imkerbund e.V. Somit ist eine Verwendung sowohl für gewerbsmäßige als auch 
Hobby-Imker ohne zusätzlichen Kostenaufwand gegeben.  
 
 
Registrierung 


Bei sämtlichen Verkäufen ohne Rücknahmemöglichkeit wie bspw. auch bei Internet-
verkäufen spielt zunächst die Frage der Gewerbsmäßigkeit im Sinne des Verpa-
ckungsgesetzes eine Rolle. Ist die Gewerbsmäßigkeit (z. B. ab 31 Völker) gegeben, 
muss eine Lizenzierung erfolgen. Auf der Seite https://www.ihk-ve-
register.de/inhalt/duale_systeme befindet sich eine Übersicht über Lizenzierungs-
möglichkeiten. 
 
 


Rückmeldung an den D.I.B. 


Die oben genannten Ausführungen beruhen auf den Ausführungen der Zentralen 
Stelle Verpackungsregister sowie den dem D.I.B. schriftlich vorliegenden Stellung-
nahmen der Ministerien von „Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit“ und „Er-
nährung und Landwirtschaft“. Sollte es trotz der eindeutigen Auslegungen in den Im-
kereien zu Problemen bei etwaigen Kontrollen der Ordnungsbehörden oder der zent-
ralen Stelle Verpackungsregister kommen, bitten wir um Mitteilung an die Geschäfts-
stelle. 
 



https://www.ihk-ve-register.de/inhalt/duale_systeme

https://www.ihk-ve-register.de/inhalt/duale_systeme
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Verpackungsgesetz greift zum 1.1.2019 


Wachtberg, 14.11.2018: Hobby-Imker sind befreit - offizielle Einordnung des gewerbsmäßigen 


Inverkehrbringens von Verpackungen ist nun veröffentlicht. 


 


Die Zentrale Stelle Verpackungsregister bestätigt nun offiziell die Position des Deutschen 


Imkerbundes: Imker mit bis zu 30 Völkern sind im Sinne des Verpackungsgesetzes nicht 


gewerbsmäßige Inverkehrbringer, z. B. bei der Honigvermarktung und somit von den Pflichten 


befreit. Dazu veröffentlicht die Zentrale Stelle einen FAQ zum Thema „Wann liegt 


„gewerbsmäßiges“ Inverkehrbringen im Sinne des Verpackungsgesetzes vor?“. Anhand eines 


Fallbeispiels wird auf Seite 3 dieser Veröffentlichung konkret auf die Imkerei Bezug 


genommen.  


In Anlehnung an die steuerliche Definition stellt die Zentrale Stelle damit nun fest, dass über 


95 % der Imker in Deutschland (bis zu 30 Völker = imkerliche Tätigkeit steuerlich unerheblich) 


von den Vorgaben des Verpackungsgesetzes befreit sind und dieses unabhängig von 


individuellen Vertriebswegen. 


Diejenigen Imker, die Gewinne ermitteln oder Verluste steuerlich geltend machen - 


unabhängig von der Völkerzahl - unterliegen allerdings den Pflichten der ab 1.1.2019 


geltenden Vorgaben, da diese Imker gewerbsmäßig im Sinne des Verpackungsgesetzes 


handeln. 


In diesen Fällen ist grundsätzlich eine Registrierung beim Verpackungsregister als 


Inverkehrbringer sowie eine Lizensierung der Verpackungen erforderlich. Ausnahmen der 


Registrierungspflicht: 


Nutzung einer Mehrwegverpackung (§ 3 Abs. 3 VerpackG) oder einer vorlizensierten 


Serviceverpackung (vgl. § 7 VerpackG). 


Der Deutsche Imkerbund weist darauf hin, dass das von Beginn an als Mehrwegglas 


konzipierte Imker-Honigglas auch heute den aktuellen Forderungen entspricht, da es sich 


aufgrund seiner hohen Wiederkennbarkeit als Mehrwegverpackung eignet. Mit geeigneter 


Kennzeichnung können auch Neutralgläser diesem Anspruch genügen.  


Die beliebten 30 Gramm-Honiggläser des Deutschen Imkerbundes sowie andere 


Umverpackungsmaterialien des D.I.B. sind vorlizensiert und können künftig auch von 


gewerbsmäßig eingestuften Imkern ohne zusätzliche Lizensierungskosten eingesetzt werden. 


Nähere Informationen finden Sie auch auf unserem Merkblatt zum Verpackungsgesetz sowie 


bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister unter  


https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/FAQ/FAQ_Kleinstinverkehrbringer_gewerb
smaessiges_Inverkehrbringen.pdf 
 
 
 
 
Kontakt: Olaf Lück, deutscherimkerbund@t-online.de, Tel. 0228 / 93 29 20 



https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/FAQ/FAQ_Kleinstinverkehrbringer_gewerbsmaessiges_Inverkehrbringen.pdf

https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/FAQ/FAQ_Kleinstinverkehrbringer_gewerbsmaessiges_Inverkehrbringen.pdf
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Tel.: 02224 – 98 98 914 / Fax: 02224 – 98 98 94
E-Mail: dieter.meier@rdb-reisen.de
Internet: www.verbandsreisen.de

Sitz der Gesellschaft: Bad Honnef
Registergericht: Amtsgericht Siegburg HRB 6697
Geschäftsführer: Dietrich Bartsch
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